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I. Amtlicher Teil

Bildung

Rundschreiben 2/17

Vom 31. Januar 2017
Gz.:  31.1 - 50109

 
Einsatz von Lehrkräften als pädagogische Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport

1. Grundsätze
 
1.1 Lehrkräfte können gemäß § 132 Absatz 2 Brandenburgisches 

Schulgesetz zur fachlichen Unterstützung für besondere 
Aufgaben der Schulaufsicht und Schulberatung eingesetzt 
werden, soweit es der Erfahrungen und Kenntnisse aus der 
Unterrichtstätigkeit bedarf.  

1.2 Die eingesetzten Lehrkräfte werden als pädagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Der Einsatzzeitraum 
beträgt in der Regel drei Jahre. 

1.3 Hinsichtlich der Arbeitszeit gelten die allgemeinen beam-
ten- und tarifrechtlichen Vorschriften (insb. § 4 Absatz 1 
Arbeitszeitverordnung, § 44 Nummer 2 TV-L und die VV-
Arbeitszeit-Lehrkräfte) sowie die dazu erlassenen ergän-
zenden Regelungen und Hinweise.

2. Verfahren  

2.1 Anträge auf Genehmigung eines Einsatzes sind durch die 
Organisationseinheiten des für Schule zuständigen Ministe-
riums mit dem als Anlage 1 beigefügten Vordruck bis zum 
31. Oktober eines jeden Jahres zu stellen. 

2.2 Nach Vorliegen der Genehmigung veranlassen die Organi-
sationseinheiten des für Schule zuständigen Ministeriums 
die Bekanntgabe der einzelnen Einsatzpositionen in den 
staatlichen Schulämtern und führen das fachliche Auswahl-
verfahren eigenverantwortlich durch. Die Auswahl von 
Lehrkräften erfolgt regelmäßig auf der Grundlage eines 
Interessenbekundungsverfahrens in den staatlichen Schul-
ämtern. 

2.3 Die eingegangenen Bewerbungen für die jeweiligen Interes-
senbekundungsverfahren werden von den staatlichen Schul-

ämtern mit einer Stellungnahme zur Abkömmlichkeit der 
Lehrkräfte versehen und bis spätestens am ersten Werktag 
eines jeden Jahres den entsprechenden Organisationseinhei-
ten des für Schule zuständigen Ministeriums zugeleitet. 

2.4 Die jeweilige Organisationseinheit des für Schule zustän-
digen Ministeriums trifft unter Berücksichtigung der Stel-
lungnahme des staatlichen Schulamtes eine Auswahlent-
scheidung, die der zuständigen Stelle unter Verwendung 
der Anlage 2 zur Bestätigung vorzulegen ist. Bei der Aus-
wahl  sind nach Möglichkeit auch Lehrkräfte einzubezie-
hen, die vorübergehend für einen schulischen Einsatz nicht 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann ein  Einsatz der 
Personalentwicklung dienen. 

2.5 Dem betreffenden staatlichen Schulamt wird unter Verwen-
dung des Vordruckes gemäß Anlage 3 die Bitte um Abord-
nung/Teilabordnung oder Umsetzung/Teilumsetzung mit-
geteilt. Das staatliche Schulamt leitet dann die Beteiligung 
des Personalrates ein. Gleichzeitig leitet das für Schule zu-
ständigen Ministerium die Beteiligung seines Personalrates 
ein.  

3. Verfahren des Einsatzes im nachgeordneten Bereich

3.1 Anträge auf Genehmigung eines Einsatzes sind mit dem als 
Anlage 1 beigefügten Vordruck bis zum 31. Oktober eines 
jeden Jahres beim für Schule zuständigen Ministerium zu 
stellen. 

3.2 Die Auswahlentscheidung zum Einsatz von pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den staatlichen Schul-
ämtern ist  dem für Schule zuständigen Ministerium unter 
Verwendung der Anlage 4 zur Bestätigung vorzulegen.

3.3  Bei einem Einsatz bei einer öffentlichen Einrichtung ohne 
Dienstherrneigenschaft  oder bei einer anderen Einrichtung, 
wenn öffentliche Interessen es erfordern - Zuweisung -, 
erfolgt die Beteiligung der Personalvertretung nach § 63 
Abs.1 Nr. 14 PersVG. 

3.4 Das Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) führt 
die vorgenannten Verfahrensschritte eigenverantwortlich 
durch und informiert das für Schule zuständige Ministe-
rium über die in Folge der abgeschlossenen Interessenbe-
kundungsverfahren vorgenommenen Abordnungen bis zum  
1. März eines jeden Jahres.

4. Inkrafttreten

Dieses Rundschreiben tritt am 01.01.2017 in Kraft und am 
31.12.2021 außer Kraft.
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Anlage 1 RS pädagogische Mitarbeit (zu Nr. 2.1)

(Organisationseinheit)

An 

 Einsatz von Lehrkräften
gemäß § 132 Absatz  2 BbgSchulG

im  … (Behördenbezeichnung/Organisationseinheit) im Schuljahr ………

c Projektaufgabe c andere besondere Aufgabe

c Ausschreibung c Verlängerung c Änderung

Aufgabenschwerpunkte:

Laufzeit der Aufgabe/des Projektes:

Ziele der Aufgabe/des Projektes:

Begründung des Einsatzes für eine Projektaufgabe:

Begründung  des Einsatzes für eine andere besondere Aufgabe:
- Warum handelt es sich um eine andere besondere Aufgabe?
- Weshalb kann diese nicht durch „reguläres“ Personal wahrgenommen werden?
- Wie wird langfristig die Aufgabenwahrnehmung gewährleistet?

Entscheidung des StS:
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Anlage 2 RS pädagogische Mitarbeit (zu Nr. 2.4)

(Organisationseinheit)

An AL 3

 Bestätigung der Auswahlentscheidung 
zum Einsatz von Lehrkräften

gemäß § 132 Absatz  2 BbgSchulG
im  … (Behördenbezeichnung/Organisationseinheit) im Schuljahr ………

Interessenbekundungsverfahren durchgeführt: ja      c

nein  c

Auswahlentscheidung:

Bestätigung der Auswahl:

StSchA Name, Vorname Tätigkeit (Kurzbez.) Zeitraum Arbeitsort Umfang 
(LWS)

Ref.

Anlagen: Bewerbungen und Stellungnahme des StSchA zur Abkömmlichkeit der Lehrkräfte
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Anlage 3 RS pädagogische Mitarbeit (zu Nr. 2.5)

- Kopf der Behörde -

An die Leiterin/den Leiter
des Staatlichen Schulamtes ….

Einsatz von Lehrkräften gem. § 132 Absatz 2 BbgSchulG im Schuljahr …………….

Sehr geehrte/r Frau/Herr……………….,

nachfolgende aufgeführte Lehrkraft/Lehrkräfte soll/sollen gemäß § 132 Absatz  2 BbgSchulG im MBJS eingesetzt werden:

Name, Vorname Umfang (VZE) Aufgabe Zeitraum

Ich bitte Sie daher, die o.g. Lehrkraft/Lehrkräfte für den Zeitraum vom … bis  … im vorgesehenen Umfang an das … (Behördenbe-
zeichnung)  abzuordnen/umzusetzen und die entsprechende Personalratsbeteiligung einzuleiten. 
Eine Kopie der Abordnungsverfügung/Umsetzungsverfügung bitte ich mir zu übersenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

…………………….



38 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 4 vom 8. Februar 2017

Anlage 4 RS pädagogische Mitarbeit (zu Nr. 3.2)

(Kopf
 Staatliches Schulamt …)

An MBJS, AL 3

Bestätigung der Auswahlentscheidung 
zum Einsatz von Lehrkräften

gemäß § 132 Absatz  2 BbgSchulG
im Staatlichen Schulamt ………………… im Schuljahr ………

Interessenbekundungsverfahren durchgeführt:            ja      c

nein  c

Auswahlentscheidung:

Bestätigung der Auswahl:

Name, Vorname Tätigkeit (Kurzbez.) Zeitraum Arbeitsort Umfang (LWS)
Ref.

Anlagen: Bewerbungen und Stellungnahme zur Abkömmlichkeit der Lehrkräfte
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